
 

 

 

LANDESSOZIALGERICHT 

NIEDERSACHSEN-BREMEN  

 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

L 11 AS 941/13 
S 7 AS 3377/11 Sozialgericht Hannover 

Verkündet am: 27. November 2015 

A., Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

In dem Rechtsstreit  

B. 

- Klägerin und Berufungsklägerin - 

Prozessbevollmächtigte: 

Rechtsanwälte C. 

gegen 

Jobcenter Region Hannover - Rechtsstelle -, vertreten durch den Geschäftsführer,  

Lange Laube 32, 30159 Hannover 

- Beklagter und Berufungsbeklagter - 

hat der 11. Senat des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen auf die mündliche 

Verhandlung vom 27. November 2015 in Celle durch die Richter D. - Vorsitzender -, den 

Richter E. und die Richterin F. sowie die ehrenamtlichen Richter G. und H. für Recht erkannt: 

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Sozialgerichts Hannover 

vom 12. Juni 2013 aufgehoben und der Bescheid des Beklagten vom 1. März 

2011 in Gestalt der Änderungsbescheide vom 27. März und vom 10. Mai 2011 

und des Widerspruchsbescheids vom 6. Juli 2011 geändert. Der Beklagte wird 

verurteilt, der Klägerin für den Monat März 2011 weitere 

Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende in Höhe von 34,53 Euro zu 

gewähren. 

Der Beklagte hat die außergerichtlichen Kosten der Klägerin beider 

Rechtszüge zu tragen. 

Die Revision wird zugelassen. 

Tatbestand 
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Die Klägerin begehrt von dem Beklagten für den Monat März 2011 höhere Grundsicherungs-

leistungen für Arbeitsuchende. Streitig ist zwischen den Beteiligten, ob von dem von der Klä-

gerin als Einkommen bezogenen Kindergeld ein Betrag in Höhe von 34,53 Euro abzuziehen 

ist, den sie auf den Monat umgerechnet als Kfz-Haftpflicht-Versicherungsbeitrag aufgebracht 

hat. 

 

Nach einem Umzug von I. nach J. gewährte der Beklagte der am K. geborenen Klägerin für 

den Monat März 2011 Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende zunächst  in  Höhe  von  

574,03 Euro (Bescheid vom 1. März 2011: Regelbedarf: 205,- Euro, Kosten für Unterkunft und 

Heizung (KdU): 270,03 Euro; Änderungsbescheid vom 27. März 2011: Berücksichtigung der 

Regelbedarfserhöhung ab dem 1. Januar 2011; Änderungsbescheid vom 10. Mai 2011: Weg-

fall des Abzugs für Kosten der Warmwasseraufbereitung). Im Widerspruchsverfahren machte 

die Klägerin (u.a.) geltend, dass der monatliche Haftpflichtversicherungsbeitrag für den von ihr 

allein genutzten Pkw L. nicht zusätzlich zu der schon berücksichtigten Versicherungspauscha-

le in Höhe von 30,- Euro von dem von ihr als Einkommen bezogenen Kindergeld in Höhe von 

184,- Euro abgesetzt worden sei. Versicherungsnehmerin sei ihre Mutter, die Zeugin M., 

wodurch ein wesentlich günstigerer Beitragssatz in Anspruch genommen werden könne. Tat-

sächlich zahle aber sie die Haftpflichtversicherungsbeiträge. Ausweislich der im Wider-

spruchsverfahren vorgelegten Zulassungsbescheinigung Teil I ist das Fahrzeug am 

21. September 2010 auf die Mutter der Klägerin zugelassen worden. Mit Bescheid vom 6. Juli 

2011 wies der Beklagte den Widerspruch zurück. Die Absetzung der Kfz-Versicherung komme 

nicht in Betracht. Die Klägerin sei weder Versicherungsnehmerin noch Halterin des Kfz. Nach 

dem Pflichtversicherungsgesetz sei aber nur der Halter zum Abschluss einer solchen Versi-

cherung verpflichtet. Die Absetzung der Versicherungsbeiträge würde vorliegend dazu führen, 

dass eine dritte Person begünstigt werde, was jedoch dem Zweck der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende zuwider laufe. 

 

Die Klägerin hat am 8. August 2011 Klage beim Sozialgericht (SG) Hannover erhoben. Zur 

Begründung hat sie im Wesentlichen ihren Vortrag aus dem Widerspruchsverfahren wieder-

holt und ergänzend geltend gemacht, dass sie für alle mit dem Betrieb des Fahrzeuges zu-

sammenhängenden Kosten aufkomme. Sie sei Eigentümerin, Halterin und die Nutzerin des 

Fahrzeugs und entscheide allein über dessen Verwendung. 

 

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 12. Juni 2013 abgewiesen. Die Absetzungsmöglichkeit 

des § 11b Abs 1 Nr 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) komme der Klägerin nicht zu 

Gute. Die Absetzung der Kfz-Haftpflichtversicherungsbeträge könne grundsätzlich nur beim 

Versicherungsnehmer zu erfolgen. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem Umstand, 
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dass durch die hier vorgenommene Gestaltung ein günstigerer Versicherungsbeitrag in An-

spruch genommen werden könne. Das SG hat die Berufung zugelassen. 

 

Gegen das ihrem Bevollmächtigten am 25. Juni 2013 zugestellte Urteil richtet sich die am 

25. Juli 2013 eingelegte Berufung der Klägerin. 

 

Zur Begründung wiederholt die Klägerin im Wesentlichen ihren bisherigen Vortrag.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

das Urteil des Sozialgerichts Hannover vom 12. Juni 2013 aufzuheben sowie den 

Bescheid des Beklagten vom 1. März 2011 in der Gestalt der Änderungsbescheide 

vom 27. März und vom 10. Mai 2011 und des Widerspruchsbescheids vom 6. Juli 

2011 zu ändern und den Beklagten zu verpflichten, ihr für den Monat März 2011 

Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende unter Absetzung eines Kfz-

Haftpflichtversicherungsbeitrags in Höhe von 34,53 Euro von dem von ihr 

bezogenen Einkommen zu gewähren. 

 

Der Beklagte tritt dem Berufungsbegehren entgegen und beantragt, 

 

 die Berufung zurückzuweisen, 

 hilfsweise,  

 die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen.  

 

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einvernahme der Mutter der Klägerin, Frau M., als Zeu-

gin. Darüber hinaus hat er die Klägerin informatorisch angehört. Wegen der weiteren Einzel-

heiten insoweit wird auf die Niederschrift der mündlichen Verhandlung vom 27. November 

2015 hingewiesen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte, die 

von dem Beklagten als Verwaltungsvorgänge vorgelegten Unterlagen sowie die Niederschrift 

über die mündliche Verhandlung am 27. November 2015 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe 
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Aufgrund der übereinstimmenden Erklärung der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung 

am 27. November 2015 ist Streitgegenstand des Verfahrens ausschließlich der Anspruch der 

Klägerin auf Gewährung eines höheren Regelbedarfs, wobei die Beteiligten nur über die Ab-

setzbarkeit des Kfz-Haftpflichtversicherungsbeitrages von dem von der Klägerin als Einkom-

men bezogenen Kindergeld im Monat März 2011 streiten. 

 

Die auf diesen Streitgegenstand bezogene Berufung der Klägerin ist aufgrund der Zulassung 

durch das SG Hannover statthaft und auch ansonsten zulässig (vgl. §§ 143, 144, 151 Sozial-

gerichtsgesetz - SGG -). Die Berufung ist auch begründet. 

 

Die Klägerin hat gegen den Beklagten für den Monat März 2011 einen Anspruch auf Gewäh-

rung weiterer Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende in Höhe von 34,53 Euro gemäß 

§ 7 Abs 1 SGB II. Die Anspruchsvoraussetzungen nach Maßgabe der genannten Vorschrift in 

Verbindung mit § 9 Abs 1 SGB II liegen vor; sie sind im Übrigen zwischen den Beteiligten 

auch unstreitig.  

 

Für den Monat März 2011 bestand für die Klägerin nach § 20 Abs 2 Satz 1 SGB II in der hier 

anzuwendenden Fassung des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung 

des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 2011 (BGBl. I, S. 453) An-

spruch auf einen Regelbedarf von 364,- Euro. Darauf anzurechnen war gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 

SGB II i.V.m. § 11 Abs 1 SGB II (in der vorliegend anzuwendenden Fassung des Freibetrags-

neuregelungsgesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I, S. 1885)) grundsätzlich das von ihr 

für den Monat März 2011 als Einkommen bezogene Kindergeld in Höhe von 184,- Euro. Von 

diesem Einkommen abzusetzen waren nach Maßgabe des § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 3 SGB II a.F. 

(ab 1. April 2011: § 11 Abs 1 Satz 1 i.V.m. § 11b Abs 1 Nr 3 SGB II in der Fassung des Ge-

setzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches 

des Sozialgesetzbuchs vom 24. März 2011, BGBl. I,  S. 453, 850 - SGB II n.F.) Beiträge zu 

öffentlichen oder privaten Versicherungen o.ä. Einrichtungen, soweit diese Beiträge nach 

Grund und Höhe angemessen waren. Darunter fällt zunächst die auch von dem Beklagten 

berücksichtigte Versicherungspauschale in Höhe von 30,- Euro monatlich nach Maßgabe des 

§ 6 Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung (Alg II-VO in der hier anzuwendenden Fassung 

vom 23. Juli 2009, BGBl I., S. 2340). Darüber hinaus gesondert vom Einkommen absetzbar 

sind gesetzlich vorgeschriebene private Versicherungen i.S.d. § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 3 SGB II 

a.F. Dazu zählen die Beiträge zu einer Kfz-Haftpflichtversicherung, deren Abschluss Voraus-

setzung für die Zulassung eines Kfz ist (vgl. insoweit: BSG, Urteil vom 7. November 2006 - B 

7b AS 18/06 R, Rn 26).  
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Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für die Absetzung des von der Klägerin zu 

zahlenden Kfz-Haftpflichtversicherungsbeitrages - auf den Monat umgerechnet 34,53 Euro 

(vgl. zur Umlage des Jahresbeitrags auf den jeweiligen Monat: LSG Nordrhein-Westfalen, 

Beschluss vom 11. Juni 2014 - L 2 AS 275/14 B sowie L 2 AS 446/14 NZB; Hengelhaupt in: 

Hauck/Noftz, SGB II, K § 11b Rn 131a; wohl auch: BSG, Urteil vom 23. November 2006 - B 

11 AS 1/06 R, Rn 36) - gegeben. Entgegen dem Beklagten hält es der erkennende Senat da-

für nicht für erforderlich, dass der Leistungsberechtigte Versicherungsnehmer des für das ent-

sprechende Kraftfahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherungsvertrages oder Eigentü-

mer des Kraftfahrzeuges ist oder dass das Fahrzeug auf ihn zugelassen sein muss. Ausrei-

chend ist vielmehr, dass er Halter des Fahrzeuges ist, d.h.  dass ihm das betreffende Fahr-

zeug nicht nur ganz vorübergehend zur eigenbestimmten Nutzung überlassen ist und er tat-

sächlich für alle mit dem Betrieb des Fahrzeuges zusammenhängenden Kosten aufkommt.  

 

Ausschlaggebend für diese Sichtweise ist, dass dem Gesetz keine Einschränkung dahinge-

hend zu entnehmen ist, dass ein Leistungsberechtigter nur als Versicherungsnehmer die Ab-

setzung des entsprechenden Versicherungsbeitrages von seinem Einkommen beanspruchen 

kann. Der Wortlaut von § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 3 SGB II a.F. (§ 11 b I 1 Nr. 3 1. Alt SGB II n.F.) 

sieht nicht vor, dass nur der Versicherungsnehmer entsprechende Kosten absetzten kann. Er 

ist vielmehr z.B. im Gegensatz zu § 6 I Nr. 2 Alg-II-VO ausdrücklich „offen“ formuliert. So setzt 

§ 6 I Nr. 2 Alg-II-VO für die Absetzung der Versicherungspauschale voraus, dass „der oder die 

Minderjährige eine entsprechende Versicherung abgeschlossen hat“. Dass nur der Versiche-

rungsnehmer die Absetzung beanspruchen kann, findet somit keine Stütze im Wortlaut des 

Gesetzes (wohl a.A.: Gagel/Striebinger, SGB II, 58. Erglfg Juni 2015, § 11b Rn 11; Geiger in 

LPK-SG II, 5. Aufl. 2013, § 11b Rn 4; LSG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 8. September 

2010 - L 2 AS 292/10 B ER, Rn 49). 

 

Für die hier vertretene Ansicht spricht ferner, dass das SGB II grundsätzlich jedem erwerbsfä-

higen Leistungsberechtigten ein angemessenes Kfz ohne eine Notwendigkeitsprüfung zubilligt 

(vgl. § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB II; vgl auch Söhngen in: jurisLPK, § 11b Rn. 21). Letztlich 

dient dies der Förderung der Mobilität im Hinblick auf eine Erleichterung der Aufnahme einer 

Beschäftigung (vgl. BSG Urteil vom 06.09.2007 - B 14/7b AS 66/06 R; Urteil vom 18.03.2008 - 

B8/9b SO 11/06 R; vgl auch Geiger in: LPK SGB II, § 12 Rn 44 ff.) Insoweit muss es dem 

Leistungsempfänger auch möglich sein, die allgemein praktizierten und akzeptierten Gestal-

tungsmöglichkeiten zur Erlangung von Vergünstigungen bei der Versicherung von Kraftfahr-

zeugen (Auseinanderfallen von Eigentum - Haltereigenschaft - Rechtsstellung als Versiche-

rungsnehmer) in Anspruch zu nehmen. 
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Auch stimmt das Ergebnis dieser Sichtweise überein mit dem rechtlichen Verständnis vom 

Begriff des Kfz-Halters und berücksichtigt die aus der Haltereigenschaft folgenden haftungs-

rechtlichen Konsequenzen. Nach der in ständiger Rspr des Bundesgerichtshofes - BGH - (vgl. 

z.B. Urteil vom 29.05.1954 - VI ZR 111/53; Urteil vom 10.07.2007 - VI ZR 199/06) vertretenen 

Definition ist Halter, wer ein Kfz nicht nur ganz vorübergehend für eigene Rechnung in Ge-

brauch hat und die Verfügungsgewalt darüber besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt. 

Entscheidend ist damit nicht die rechtliche Situation, sondern eine wirtschaftliche Betrach-

tungsweise, bei der es vor allem auf die Intensität der tatsächlichen Beziehung zum Betrieb 

des Kfz im Einzelfall ankommt. Dieser Halterbegriff berücksichtigt, wer tatsächlich und wirt-

schaftlich der Verantwortliche für den Einsatz des Kfz im Verkehr ist und damit grundsätzlich 

die vom Fahrzeug ausgehenden Gefahren verursacht, für die er dann auch verschuldensun-

abhängig und damit haftungsrechtlich weitreichend nach § 7 StVG einstehen muss (vgl. BGH, 

Urteil vom 10.07.2007, a.a.O.). Dementsprechend ist auch der Halter eines Kraftfahrzeugs der 

für den Abschluss der Kfz-Haftpflichtversicherung Verantwortliche (vgl. § 1 Pflichtversiche-

rungsgesetz). 

 

Dies zugrunde gelegt kann die Klägerin vorliegend die Absetzung der auf den Monat umge-

rechneten von ihr für die Haftpflichtversicherung ihres Kraftfahrzeuges aufgewandten 34,53 

Euro von ihrem Einkommen und damit korrespondierend weitere Grundsicherungsleistungen 

für Arbeitsuchende in gleicher Höhe von dem Beklagten beanspruchen. Denn nach dem Er-

gebnis der in der mündlichen Verhandlung am 27. November 2015 durchgeführten Einver-

nahme der Mutter der Klägerin als Zeugin und der Anhörung der Klägerin steht zur Überzeu-

gung des erkennenden Senats fest, dass der Klägerin auch im streitgegenständlichen Monat 

März 2011 der PKW L. zur eigenbestimmten Nutzung überlassen war und sie diesen entspre-

chend genutzt hat. Ferner hat die Beweisaufnahme zur Überzeugung des Senats ergeben, 

dass die Klägerin im vollen Umfang die mit dem Unterhalt des Fahrzeuges verbundenen Las-

ten (Steuern, Reparaturen und laufende Kosten sowie auch die Kfz-Haftpflichtversicherung) 

selbst getragen hat. Dass sie die Beiträge für die Kfz-Haftpflichtversicherung aufgebracht hat, 

folgt auch bereits aus der mit Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 12. Oktober 2015 vorge-

legten Bestätigung der N. Versicherung vom 10. Juni 2015. Die aufgrund der handschriftlichen 

Bescheinigung der Zeugin M. vom 30. September 2015 insoweit zunächst hervorgerufenen 

Zweifel sind nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ausgeräumt. Dass die Klägerin im 

Rahmen ihres Leistungsantrages vom 14. Februar 2011 hinsichtlich der Zahlung der Kfz-

Haftpflichtversicherung abweichendes angegeben hat, vermag das zur Überzeugung des Se-

nats feststehende Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zu erschüttern. 

 

Im Ergebnis war somit vom Einkommen der Klägerin im Monat März 2011 ein auf den Monat 

umgerechneter Beitrag für eine Kfz-Haftpflichtversicherung in Höhe von 34,53 Euro abzuset-
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zen, so dass der Klägerin in identischer Höhe ein Anspruch auf weitere Grundsicherungsleis-

tungen für Arbeitsuchende gegen den Beklagten zusteht. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG. 

 

Die Zulassung der Revision findet ihre Grundlage in § 160 Abs 2 SGG (grundsätzliche Bedeu-

tung der Rechtssache, vgl. hierzu auch den vom Beklagten ausdrücklich gestellten Antrag auf 

Zulassung der Revision).-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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R E C H T S M I T T E L B E L E H R U N G  U N D  E R L Ä U T E R U N G E N  Z U R  

P R O Z E S S K O S T E N H I L F E  

 

I .  R E C H T S M I T T E L B E L E H R U N G  

Diese Entscheidung kann mit der Revision angefochten werden.  

Die Revision ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmächtigten inner-
halb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in elektronischer Form beim Bun-
dessozialgericht einzulegen. Sie muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht einge-
gangen sein und die angefochtene Entscheidung bezeichnen.  

Die Revision in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundessozialgericht, Graf-Bernadotte-Platz 5, 
34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kassel (nur Brief und Postkarte). 

Die elektronische Form wird nur durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den Maßgaben 
der "Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundessozialgericht" in das elektroni-
sche Gerichtspostfach des Bundessozialgerichts zu übermitteln ist. Über das Internetportal des Elekt-
ronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs (www.egvp.de) können weitere Informationen über die 
Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsver-
kehrs abgerufen werden.  

Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

1. Rechtsanwälte, 

2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt besitzen, 

3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung 

für ihre Mitglieder, 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 

5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse solcher Verbän-

de für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Aus-

richtung und deren Mitglieder, 

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, die 

Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschädigungsrecht oder 

der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter Berücksichtigung von Art und Um-

fang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die Gewähr für eine sachkundige Prozessvertre-

tung bieten, für ihre Mitglieder, 

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den Nrn. 3 

bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechts-

beratung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände 

oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren 

Satzung durchführt, und wenn die Organisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

Die Organisationen zu den Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt han-
deln.  
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Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversicherungsunter-
nehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftig-
te mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt 
ist, kann sich selbst vertreten.  

Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von einem zugelasse-
nen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen. Die Begründung 
muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel 
gerügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den Mangel ergeben. 

Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass die angefochtene Entscheidung auf der Verletzung 
einer Vorschrift des Bundesrechts oder einer sonstigen im Bezirk des Berufungsgerichts geltenden 
Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Bundesgerichts hinaus erstreckt.  

D.                                         F.                                E.  

 

 

 

I I .  E R L Ä U T E R U N G E N  Z U R  P R O Z E S S K O S T E N H I L F E  

 
Für die Revision vor dem Bundessozialgericht kann ein Beteiligter Prozesskostenhilfe zum Zwecke der 
Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen.  

Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialgericht schrift-
lich oder in elektronischer Form einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäftsstelle zu Protokoll zu 
erklären. Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende 
Belege beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene Vordruck zu be-
nutzen. Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerichten erhältlich. Er kann auch über das Internetportal 
des Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) heruntergeladen und ausgedruckt werden.  

Im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs ist der Vordruck in Papierform auszufüllen, zu unter-
zeichnen, einzuscannen, qualifiziert zu signieren und dann in das elektronische Gerichtspostfach des 
Bundessozialgerichts zu übermitteln. 

Wird Prozesskostenhilfe bereits für die Einlegung der Revision begehrt, so müssen der Antrag und die 
Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der Frist 
für die Einlegung der Revision beim Bundessozialgericht eingegangen sein.  

Ist dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen Rechts-
anwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsanwalt vom 
Bundessozialgericht ausgewählt. 

I I I .  E R G Ä N Z E N D E  H I N W E I S E  

Der Revisionsschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere Abschriften. Dies gilt 
nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs. 

(RMB LSG Entscheidung mit zugelassener Revision (Inland) Stand 05/2015) 

 


